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Das .SVwi-AY-ra/taY ist für den späteren Spinnprozeß
ausschlaggebend. In der Buntspinnerei ist die Strecke die

und schon vielfach wurde von der Strecke aus
der ganze bunte Krempel wieder zusammengerafft und zur
Mischung geschleift. Jede schlechte Partie kann wieder gang-
bar gemacht werden, aber am Seifaktor oder an der Throstles
kommen die Sünden zum Vorschein, denn korrigierte Par-
tien werden an der immer schlecht laufen.

Ueber die /Yjrr läßt sich nicht viel sagen,
was nicht auch mit der Rohspinnerei im Einklang steht,
außer stärkerer Zylinderbelastung, größerer Beschränkung
in der Tourenzahl und. des Verzuges sowie öfteres Reinigen
der Flügel. Viel Platz und viele Regale für Spulen und
für die sortiert zu haltenden Abfälle!

Die Flyer sollen immer .szvAzYz'z'/z^- gewählt werden und
zwar aus folgenden Gründen:

Fis laufen sehr oft zw'j^zYz&vzYvr^z^gw Partien auf einem

Flyer, welche in Bezug auf TVzzîwzz^tzétzzzz^, ZVv/zzzzz,^ und
iizkzzzg- nicht genau übereinstimmen, so daß die Partien sehr
vorteilhaft getrennt versponnen werden. (Bei langen ganzen
Flyern muß sehr oft die eine Partie ausgebrochen und nach-

träglich für sich gefliert werden.)
Mit .swz'ito'/z^-m /Tjvw kann man sich eben helfen, in-

dem man durch getrennte Wechselsysteme, Verzug, Einzug
und Drehung, passend für beide Partien, abstimmt.

Ein weiterer Vorteil liegt beim ^zz-jAzzz/zoz der einzelnen
Partien. Es laufen nie so viele Spindeln leer, die Bedienung
hat den plötzlichen Leerlauf nur am halben Flyer und
kommt daher besser nach, die Reste werden nicht so früh-
zeitig abgenommen, wodurch weniger Abfälle entstehen.

Die V/z>z«;«rt5c^zK/;z, Selfaktoren und Ringthrostles sind
zum Teil auch in halber Länge resp. letztere ebenfalls mit
Doppelantrieb zu 'wählen.

Die kurzen Seifaktors und Ringthrostles gestatten kleinere
Partien getrennt durchzuarbeiten und das Auslaufen der-
selben viel rationeller zu gestalten. Große geteilte Spulen-
kästen, eine reichliche Anzahl Regale tragen viel zur leich-
teren Ordnungshaltung bei. Für sämtliche Abteilungen gilt
das Prinzip: Ueberfüllte Abfallkästen müssen vermieden,
und nach Fertigstellung einer Partie sofort sämtliche zu
dieser Partie gehörigen Abfälle und Reste in den Sortier-
resp. Aufbewahrungsraum gebracht werden. Desgleichen die
manchmal unvermeidlich zurückgebliebenen Flyerspulen-
Reste. Daß in einer Buntspinnerei noch mehr auf Reinlich-
keit und Ordnung gesehen werden muß, sei nebenher er-
wähnt. Verwechslung fast gleicher Nuancen besonders bei
künstlichem Licht kommen leicht vor, daher muß in allen
Abteilungen reichlich viel Platz, sowie gutes Licht vorhanden
und der Transport so eingerichtet sein, daß unnötiger Bai-
last nicht herum liegt.

Zzuz>7zé?vz, 6)>zzAt<?z und iAw/><?Az (Weiserei) müssen
nach gleichem Gesichtspunkt eingerichtet sein und beauf-
sichtigt werden.

Der ganze Betrieb muß nicht nur auf eine recht hohe
Produktion, sondern auch darauf zugespitzt sein, daß überall
sauber und ökonomisch gearbeitet wird, so daß von jeder
eingemischten Partie das irgend möglich größte Quantum
in die Garnkiste wandelt. Sonst wird der Verdienst durch
Abgangs-Verluste stark beeinträchtigt oder gar aufgezehrt.

Der F^zAraw/z an C/Azzjz'/zV« und .Mz/^zA/zVzz ist größer
als in der Rohspinnerei und die Abnützung der Maschinen
ist stärker.

Rentabilität der Buntspinnerei.
Es ist äußerst schwer, einen ganz einwandfreien Schluß

ziehen zu können, aber es dürfte wohl allgemein bekannt
sein, daß die im Verhältnis stets schlechter
abgeschnitten hat als die Rohspinnerei. Immerhin gibt es
Buntspinnef, welche ganz gern die „bunte Reihe" vorziehen
und damit gut abschneiden. Diese Firmen haben des „Pu-
dels Kern" erfaßt, sind spezialisiert und für ihre einzelnen
Spezialitäten sachgemäß eingerichtet. Nehmen keine 50-

Pfund-Orders an und springen auch in der Wahl des Roh-
Stoffes nicht von einem Extrem ins andere. Buntspinner,
welche aus Prinzip alles machen wollen und jeden kleinen
Auftrag hereinnehmen, haben wohl das ganze Jahr vorzüg-
liehe Beschäftigung, sowie den Ruf „alles" machen zu können,
aber am Schluß des Jahres liegt statt eines entsprechenden
Verdienstes, vielfach sogar ein Verlust vor und die saure
Arbeit und Mühe war umsonst. Aus diesem Grunde soll
man bedacht sein, auch die Buntspinnerei zu spezialisieren,
und zwar etwa nach folgendem Prinzip:

1. Melangen und Makoimitat. 3. Uni-Garne.
2. Gebleicht- und Jaspe-Garne. 4. Besondere Spezialitäten.
Ein strittiger Punkt ist auch sehr oft die eigene

Es haben auch schon viele Betriebe ganz nette Summen zu-
gebuttert und wären besser gefahren die Baumwolle durch
Lohnfärber färben' zu lassen.

Oft fehlt eine z7«/k?z7/A/z(? über Färberei und
Spinnerei. Solche Verhältnisse sind natürlich ungesund, man
arbeite Hand in Hand, betreibe jeden Zweig für sich ren-
tabel und stelle alles zusammen unter eine Oberleitung. Auf
alle Fälle soll in der Buntspinnerei die Färberei immer als

„Mittel zum Zweck" betrachtet werden, sonst schlägt man
mit der Kuh nach dem Kalb.

Amtliches und Syndikate 000
Aufhebung der Verfügung vom 5. August 1918 betreffend den

Verkehr in Baumwollgarnen, Baumwollzwirnen und Nähfaden. Art. 1.

Mit Wirkjing vom 3. August 1919 hinweg wird die Verfügung des

Volkswirtschaftsdepartements vom 5. August 1918 betreffend den

Verkehr in Baumwollgarnen, Baumwollzwirnen und Nähfaden auf-

gehoben. Art. 2. Die Tatsachen, welche während der Gültigkeit
der vorstehend aufgeführten Verfügung eingetreten sind, werden
auch fernerhin gemäß den erlassenen Bestimmungen beurteilt. '

Zur Liquidation der S. S. S. Dem „Schweizerischen Handels-
amtsblatt" wird von der S. S. S. in Liquidation mitgeteilt: Die

schweizerischen Exporteure, welche bis und mit dem 12. Juli 1919

Auäfuhrgesuche eingereicht haben, werden darauf aufmerksam ge-

macht, daß wir die Ausfuhrgebühren für die von uns bis zu diesem

Zeitpunkt behandelten Gesuche nicht zurückerstatten, weder bei

Gesuchen, die vom schweizerischen Volkswirtschaftsdepartement

wegen Erteilung von Globalbewilligungen usw. nicht mehr be-

handelt, noch in Fällen, wo die erteilten Bewilligungen aus irgend
einem Grunde nicht benützt worden sind. Eventuelle Reklama-

mationen betreffend Gebührenrechnungen für Ausfuhrgesuche können

wir noch bis zum 15. August 1919 zur Prüfung entgegennehmen.
Nach diesem Datum werden wir die Gebühren per Nachnahme er-

heben und erlischt jedes Reklamationsrecht.

Aufhebung der französischen Einfuhrverbote. Ein Dekret der

französischen Regierung vom 13. Juli verfügt die sofortige Auf-

hebung der Einfuhrverbote, mit Ausnahme derjenigen für einige

Lebensmittel. Damit kommen auch die Kontingente für Seiden-

waren usw. in Wegfall. Ein weiteres Dekret verordnet hinsichtlich

der Zuschlagzölle den Ersatz des ad Valoren Zuschlages durch die

Erhöhung der bisherigen Gewichtszölle, welche erzielt wird durch

Multiplikation des Zollansatzes mit einem Koeffizienten, der festzu-

setzen ist, nach dem Verhältnis der Wertsteigerung der Ware von

1913—1918, jedoch die Zahl drei nicht überschreiten darf.

Freigabe des Verkehrs mit Schweizerwolle. Art. 1. Mit Wirk-

ung vom 3. August 1919 hinweg werden die Verfügungen des Volks-

wirtschaftsdepartements vom 8. April 1918, 25. April und 25. Januar

1919 betreffend die WollVersorgung des Landes aufgehoben. Art.2

Die Tatsachen, welche während der Gültigkeit der vorstehend aus-

geführten Verfügungen eingetreten sind, werden auch fernerhin ge*
'
mäß den erlassenen Bestimmungen beurteilt.

Stickereiausfuhr. Nach einem Telegramm der. schweizerischen

Gesandtschaft in London sind die englischen Importeure von Sticke-

reien vom Board of Trade ermächtigt worden, sich für die ersten

drei Trimester ab 1. März 1919 ein. weiteres Zusatzkontingent von
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i7'/ss Prozent ihres Imports vom Jahre 1916 liefern zu lassen. Diese
Meldung ist für die st. gallische Stickereiindustrie von großer Be-

deutung.

fQT" Zoll- und Handelsberichte

Ausfuhr von Seidenwaren aus der Schweiz (Konsularbez. Zürich)
nach den Vereinigten Staaten von Nordamerika im Monat Juli:

Juli Juli Jan.-Juli
1919 1918 1919

Gänzseidene Gewebe Fr. 93,779 — 353,969
Halbseidene Gewebe — — —
Seidenbeuteltuch „ 141,577 372,304 861,691
Seidene Wirkwaren „ 31,556 — 222,930
Kunstseide „ 149,976 - 320,643
Rohseide „ 607,465 — —
Rohseidengewebe „ 40,216 — —

Ausfuhr nach Frankreich. Wie eine Erlösung wirkte die Nach-

rieht, dass die französische Regierung durch ein Dekret vom 13. Juli
die Kontingentierung für die Einfuhr von sogen. Luxuswaren nach

Frankreich abgeschafft hatte. Die Genugtuung über die Wiederauf-
nähme des freien Verkehrs wurde allerdings wesentlich beeinträchtigt
durch die gleichzeitig erlassene Verfügung, wonach die französische

Regierung die Erhebung von Zollzuschlägen anordnete.
Es war allerdings höchste Zeit, der Kontingentierung ein Ende zu

machen, die, insbesondere für Seidenwaren ganz ungenügend bemessen,
in den Kreisen der beteiligten schweizerischen Firmen eine berech-

tigte Entrüstung hervorgerufen hatte. Die Misstimmung trat umso
deutlicher zutage, als die schweizerische Regierung von der Ergreif-
ung von Gegenmassnahmen Umgang nahm und französische Seiden-

waren in gewaltigen Mengen in der Schweiz Absatz fanden. Nun ist
in gewissem Sinne das freie Spiel von Angebot und Nachfrage wieder
zu Ehren gezogen und es ist den schweizerischen Seidenfabrikanten
die ja in einem starken Masse französische Rohseide verwenden, mög-
lieh, ihre alten freundschaftlichen Beziehungen zu der Pariser Kund-
schaft nach und nach wieder aufzunehmen.

Die Erhebung von Zollzuschlägen wird mit der an sich nicht an-
fechtbaren Tatsache begründet, dass infolge der tatsächlichen Preis-

Steigerung der Ware, die Gewichtszölle für die französische Industrie
nicht mehr den Schutz bedeuten, der ihnen ursprünglich zugedacht
war. Da jedoch zwischen Frankreich und der Schweiz eine Handels-

Uebereinkunft besteht, die zur Zeit noch in Kraft ist, so muss das

Vorgehen der französischen Regierung trotz dieser Begründung als ein
Bruch dieses Vertages bezeichnet werden und es hat denn auch der

Bundesrat dagegen Verwahrung eingelegt.
Die Zo/fowscA/rtg-e werden in der Weise erhoben, dass die bis-

herigen Zölle mit einem Koefizienten multpliziert werden, der unge-
fähr der Wertsteigerung der Ware gegenüber dem Jahre 1914 entspricht.
Für die grosse Kategorie der ganzseidenen, schwarzen und farbigen
Gewebe beträgt dieser Koefizient 1,8; für Crêpe 1,6; für Gaze, wie
auch für Seidenbeuteltuch 2,1 ; für halbseidene Gewebe, bei welchen
die Seide oder Floretseide dem Gewichte nach vorherrscht 1,8; für
kunstseidene Gewebe und solche die Kunstseide enthalten 2,7 : für
seidene Bänder 2,3; für Samtband 2; für seidene Wirkwaren am

Stück 1,8; für konfektionierte seidene Wirkwaren 2,4.

Es handelt sich hier um Uebergangsbestimmungen, doch lassen

sich aus diesen vorläufigen Zollerhöhungen schon Schlüsse ziehen, in
welcher Richtung sich die Ansätze des in Ausarbeitung befindlichen
neuen französischen Tarifs bewegen werden.

Ausfuhr nach den Vereinigten Staaten. Der aus
dem jfiTowswZar»Stf. Ga/Zen nach den Vereinigten Staaten be-

ziffert sich bei einer Zunahme von 816,109 Fr. gegenüber demselben

Monat des Vorjahres im Juli 1919 auf 1,896,441 Fr. Der Stickerei-

export stellt sich auf 809,556 Fr. gegen 750,839 Fr. im Juli 1918 oder
seit Beginn dieses Jahres auf 3,3 Mill. Fr. Auffallend groß ist im

Export des vergangenen Monats die Ausfuhr von ,Bawmii>oZZ-

g-ewe&en mit 754,216 Fr.

Ausfuhr nach dem Norden. Wie das Kaufmännische Direktorium
in St. Gallen mitteilt, ist infolge Aufhebung der S. S S. lind der
*hit ihr im Zusammenhang stehenden Kontrollvorschriften die Ol-
ganisation von Sonderzügen nach Holland und Skandinavien nun-

mehr überflüssig geworden. Die entsprechenden Sendungen können
jeder beliebigen Speditionslirma zur direkten Abfertigung über-
wiesen werden.

Ausstellungswesen.

Sitz der Schweizer Mustermesse. Folgendes Abkommen, das
im Interesse unseres ganzen Landes zu begrüßen ist, wurde zwischen
den Städten Basel und Lausanne getroffen:

1. In Lausanne werden nur Waren der Lebensmittelindustrie
ausgestellt, sowie Artikel, welche die Landwirtschaft interessieren.
Alle anderen Produkte oder Industrieerzeugnisse bleibender Schweizèr
Mustermesse in Basel reserviert.

2. Aussteller der beiden Industriebranchen, die für Lausanne
reserviert sind, können mit Einwilligung des Lausanner Unter-
nehm.ens in Basel ausstellen, wenn sie das absolut verlangen. Die-
selben sollten im Katalog jedoch nicht in die Gruppen „Nahrurigs-
mittel" oder „Landwirtschaft" aufgenommen werden, sondern in
irgend einer anderen Gruppe.

3. Was den Titel anbelangt, so wird festgesetzt, daß die Be-

Zeichnung „Schweizer Mustermesse" ausschließlich für Basel reser-
viert bleibt. Das Lausanner Unternehmen soll die Bezeichnung
„Schweizerische. Lebensmittel- und Landwirtschafts-Ausstellung"
(„Comptoir Suisse de l'Alimentation et de l'Agriculture") annehmen,
um deutlich die Orientierung dieses Unternehmens klarzulegen.

4. Das Lausanner Unternehmen wird im Herbst abgehalten
werden.

Mit dieser Abmachung ist die Sitzfrage endgültig gelöst. Basel

bleibt für immer Sitz der Schweizer Mustermesse. Sie besitzt den

Charakter der Einheitsmesse für die schweizerische Industrie.
Dagegen veranstaltet Lausanne jedes Jahr eine Ausstellung für
Nahrungsmittel und Landwirtschaft. Diese Regelung dürfte, wie
wir oben erwähnten, den Interessen des ganzen Landes dienen.

Sozialpolitisches

Zum Konflikt in der Seiden-Hilfsindustrie.
Der schweizerischer Seiden-Hilfsindustrieller

hat sich hierüber wie folgt vernehmen lassen:
Die Basler Betriebe stehen seit dem 31. Juli vollständig still,

die Betriebe auf dem Platze Zürich seit 1. August. Die zürcherischen

Landbetriebe konnten am 1. und August noch arbeiten, voraus-
sichtlich werden dieselben aber am 4. August ebenfalls stillstehen.

Am 2. August .tagte die kantonale Einigungskommission I, die

vom Bundesrat auf Wunsch der Arbeiterschaft als interkantonale
Einigungskommission bestellt worden war. Diese Kommission hat

am Samstag einen Beschluß gefaßt und zur Rückäußerung 3 Tage

Frist gestellt. Die in Betracht kommenden Mitglieder unseres Ver-
bandes von Zürich und Basel haben am 2. August nachmittags den

Vorschlag eingehend geprüft. Der Verband beschloß einstimmig,
den Vorschlag a&ztt/e/mew, weil er unter dem Drucke des Streiks
einen Tarifvertrag nicht abschließen wollte und weil er dem System
der Minimallöhne seine Zustimmung grundsätzlich versagt, was der

interkantonalen Einigungskommission in längeren Ausführungen
dargetan und in ihr Protokoll aufgenommen wurde.

In Lörrach wurde von den Mitgliedern unseres Verbandes, die

an der deutschen Grenze domiziliert sind (Schusterinsel) in Ver-

handlungen vom 1. August vor dem Landeskommissär von Baden
eine Verständigung au! unbestimmte Zeit mit der Arbeiterschaft
erzielt, gemäß welcher die Arbeiterschaft auf die Forderung von
iHzmmaf/o'&rae» vemcAfef und das System von DwrcAscÂmïfeZô'Awe»

afeeRfferf.
Der kantonalen Einigungskommission war schon vorher, d. h.

am 1. August schriftlich mitgeteilt worden, daß neben der bereits
Mitte Juli zur Auszahlung gelangten fünfprozentigen Verdienst-
erhöhung durch den Verband eine weitere zehnprozentige Lohn-
erhöhung auf den ersten Zahltag des Monats September erfolgen
werde in der Meinung, daß die Sperre des Textilarbeiterverbandes
mit sofortiger Wirkung aufgehoben und Ueberstunden geleistet
werden wie vor dem 1. Juli. Diese Zusicherung des Verbandes
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